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VII. Materialien: EuGH, Slg. 1972, 787-840, Geigy/Kommission und 
EuGH, Slg. 1972, 845-850, Sandoz/Kommission 

Nachfolgend abgedruckt. 

[787] URTEIL DES GERICHTSHOFES 
 VOM 14. JULI 1972 

 

 J. R. Geigy AG 
 gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

 

 Rechtssache 52/69 

 Leitsätze 

1. Gemeinschaftsverwaltung – Mitteilung der Beschwerdepunkte – Übertragung der Zeich-
nungsberechtigung – Rechtsnatur (Verordnung Nr. 99/63 der Kommission, Artikel 2) 

2. Wettbewerb – Zuwiderhandlung gegen die Vertragsvorschriften – Verwaltungsverfahren – 
Endgültige Stellungnahme der Kommission – Beschwerdepunkte – Mitteilung – Zu berück-
sichtigende Tatsachen (EWG-Vertrag, Arikel 85) 

3. Wettbewerb – Zuwiderhandlung gegen die Vertragsvorschriften – Verwaltungsverfahren – 
Beschwerdepunkte – Unterrichtung der Betroffenen – Zweck (Verordnung Nr. 99/63 der 
Kommission, Artikel 2 Absatz 1) 

4. Wettbewerb – Zuwiderhandlung gegen die Vertragsvorschriften – Verwaltungsverfahren – 
Beschwerdepunkte – In einem Drittstaat vorgenommene Unterrichtung der Betroffenen 
(Verordnung Nr. 17/62 des Rates, Artikel 19; Verordnung Nr. 99/63 der Kommission, Arti-
kel 2 Absatz 1) 

5. Wettbewerb – Zuwiderhandlung gegen die Vertragsvorschriften – Verwaltungsverfahren – 
Neue Ermittlungen – Ergänzung der Beschwerdepunkte – Unterrichtung der Betroffenen – 
Befugnisse und Pflichten der Kommission (Verordnung Nr. 17/62 des Rates, Artikel 19; 
Verordnung Nr. 99/63 der Kommission, Artikel 2 Absatz 1) 

6. Wettbewerb – Zuwiderhandlung gegen die Vertragsvorschriften – Verwaltungsverfahren – 
Beschwerdepunkte – Unterrichtung der Betroffenen – Modalitäten (Verordnung Nr. 17/62 
des Rates, Artikel 19) 

7. Handlungen eines Gemeinschaftsorgans – Zustellung – Unregelmäßigkeiten – Wirkungen – 
Nichtbeginn der Klagefrist (EWG- Vertrag, Artikel 191 Absatz 2) 

8. Verjährung – Frist – Festlegung im voraus 

9. Gemeinschaftsverwaltung – Zuwiderhandlung gegen europarechtliche Vorschriften – 
Geldbußen – Keine ausdrücklich vorgesehene Verjährungsregelung – Befugnisse der 
Kommission – Dem Verhalten der Kommission zu entnehmende Hinderungsgründe [788] 
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10. Wettbewerb – Kartelle – Verbot – Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen – Begriff – 
Indizien (EWG-Vertrag, Artikel 85) 

11. Wettbewerb – Funktion bei den Preisen 

12. Wettbewerb – Kartelle – Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen – Preise – Manipulie-
rung – Merkmale (EWG-Vertrag, Artikel 85) 

13. Wettbewerb – Zuwiderhandlung gegen die Vertragsvorschriften – Zuständigkeit der Kom-
mission – In Drittländern ansässige Gesellschaften – Von diesen beherrschte Tochterge-
sellschaften mit Sitz in der Gemeinschaft – Handeln der Muttergesellschaft auf dem Ge-
meinsamen Markt durch die Tochtergesellschaften – Verschiedene Rechtspersönlichkeit – 
Einheit des Marktverhaltens – Anwendbarkeit des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft auf 
die Muttergesellschaft (EWG-Vertrag, Artikel 85) 

14. Handlungen eines Organs – Begründung – Umfang 

1. Eine Übertragung der Zeichnungsberechtigung für die Mitteilung der Beschwerdepunkte im 
Sinne von Artikel 2 der Verordnung Nr. 99/63 der Kommission ist eine interne Geschäfts-
verteilungsmaßnahme der Gemeinschaftsverwaltung, die mit Artikel 27 der nach Artikel 7 
des Vertrages vom 8. April 1965 zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge-
meinsamen Kommission erlassenen vorläufigen Geschäftsordnung der Kommission im 
Einklang steht. 

2. Die Kommission legt ihre Haltung gegenüber den Unternehmen, gegen die sie ein Verfah-
ren wegen Zuwiderhandlungen gegen die Wettbewerbsregeln eröffnet, in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte fest. Werden darin Tatsachen berücksichtigt, die nach Erlaß des Be-
schlusses über die Einleitung des Verfahrens eingetreten sind, so wird dadurch das rechtli-
che Gehör nicht verletzt, wenn diese Tatsachen eine bloße Fortsetzung früherer Handlun-
gen darstellen. 

3. Die in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung Nr. 99 vorgesehene Mitteilung der Beschwerde-
punkte soll den Beteiligten Gelegenheit geben, sich in dem Verfahren zu äußern, das gegen 
sie von der Kommission in Ausübung ihrer Befugnisse aus den Artikeln 3 und 15 der Ver-
ordnung Nr. 17/62 eröffnet worden ist. 

4. Die Gemeinschaft ist befugt, das Erforderliche zu tun, um die Wirksamkeit ihrer Maßnah-
men gegen wettbewerbsbeeinträchtigende Handlungen, die innerhalb des Gemeinsamen 
Marktes zu Tage getreten sind, auch dann zu gewährleisten, wenn der Urheber dieser Hand-
lungen seinen Sitz in einem Drittland hat. Daher kann eine gemäß den Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts vorgenommene Zustellung nicht deshalb, weil sie in einem Drittland 
zu erfolgen hat, die Unwirksamkeit des weiteren Verwaltungsverfahrens nach sich ziehen, 
sofern sie dem Empfänger die Möglichkeit gibt, von den gegen ihn in Betracht gezogenen 
Beschwerdepunkten tatsächlich Kenntnis zu nehmen, und dadurch ihren Zweck erreicht. 

5. Die Kommission ist berechtigt und unter Umständen sogar verpflichtet, im Laufe des Ver-
waltungsverfahrens neue Ermittlungen anzustellen, wenn sich zusätzliche Nachprüfungen 
als notwendig erweisen. Solche Ermittlungen würden eine Ergänzung der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte nur [789] dann erfordern, wenn die Kommission sich aufgrund des Er-
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mittlungsergebnisses veranlaßt sähe, den betroffenen Unternehmen neue Tatsachen zur Last 
zu legen oder den Nachweis bestrittener Zuwiderhandlungen auf eine erheblich geänderte 
Grundlage zu stellen. 

6. Die den Betroffenen zur Last gelegten Beschwerdepunkte und Tatsachen müssen eindeutig 
angegeben werden; diese Angaben müssen alles für die Feststellung der Beschwerdepunkte 
Erforderliche enthalten. 

7. Die fehlerhafte Zustellung einer Bußgeldentscheidung berührt die zugestellte Entscheidung 
selbst nicht. Sie kann lediglich unter bestimmten Voraussetzungen verhindern, daß die Kla-
gefrist zu laufen beginnt. Dies gilt nicht, wenn der Empfänger der Entscheidung vollständi-
ge Kenntnis von deren Wortlaut erlangt hat. 

8. Eine Verjährungsfrist muß, um ihrer Funktion gerecht werden zu können, vom Gesetzgeber 
im voraus festgelegt sein. 

9. Wenn auch die Vorschriften, nach denen sich die Befugnis der Kommission zur Verhän-
gung von Geldbußen im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Gemeinschaftsbestim-
mungen richtet, keine Verjährung vorsehen, so ist die Kommission doch durch das grund-
legende Erfordernis der Rechtssicherheit daran gehindert, unbegrenzt lange zuzuwarten, 
ehe sie von ihrer Befugnis Gebrauch macht. 

10. Die aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen erfüllen schon ihrem Wesen nach nicht 
alle Tatbestandsmerkmale einer Vereinbarung, sondern können sich insbesondere auch aus 
einer im Verhalten der Beteiligten zutage tretenden Koordinierung ergeben. 

 Zwar ist ein Parallelverhalten für sich allein noch nicht einer abgestimmten Verhaltenswei-
se gleichzusetzen, doch kann es ein wichtiges Indiz für eine solche darstellen, wenn es zu 
Wettbewerbsbedingungen führt, die im Hinblick auf die Art der Waren, die Bedeutung und 
Anzahl der beteiligten Unternehmen sowie den Umfang des in Betracht kommenden Mark-
tes nicht den normalen Marktbedingungen entsprechen. 

 Dies gilt namentlich dann, wenn das Parallelverhalten es den beteiligten Unternehmen er-
möglicht, ein Preisgleichgewicht auf einem anderen als dem Niveau zu erzielen, das sich 
aus dem Wettbewerb ergeben hätte, und erworbene Marktpositionen zum Schaden eines 
wirklich freien Waren verkehrs im Gemeinsamen Markt und der freien Lieferantenwahl 
durch den Verbraucher zu verfestigen. 

11. Der Preiswettbewerb soll die Preise auf einem möglichst niedrigen Niveau halten und den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern, um so eine optimale, an der Pro-
duktivität und dem Anpassungsvermögen der Unternehmen ausgerichtete Arbeitsteilung zu 
ermöglichen. 

 Ein unabhängiges und nicht gleichförmiges Verhalten der Unternehmen im Gemeinsamen 
Markt kommt einem der wesentlichen Ziele des Vertrages entgegen, nämlich der gegensei-
tigen Durchdringung der nationalen Märkte, und damit auch dem Ziel, den Verbrauchern 
unmittelbaren Zugang zu den Produktionsquellen der ganzen Gemeinschaft zu verschaffen. 

12. Zwar steht es jedem Hersteller frei, seine Preise nach Belieben zu ändern und hierbei dem 
gegenwärtigen oder vorhersehbaren zukünftigen Verhalten seiner Konkurrenten Rechnung 
zu tragen, doch verstößt es gegen die Wettbewerbsregeln des Vertrages, wenn ein Herstel-
ler mit seinen Konkurrenten – in welcher Art auch immer – zusammenwirkt, um für eine 
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Preisbewegung ein koordiniertes Verhalten festzulegen und den Er-[790]folg dieser Bewe-
gung dadurch zu sichern, daß im voraus hinsichtlich der wesentlichen Faktoren dieses Vor-
gehens – wie Prozentsatz, Gegenstand, Zeitpunkt und Ort der Bewegung – jede Unsicher-
heit über das wechselseitige Verhalten beseitigt wird. 

13. Wenn eine in einem Drittstaat ansässige Gesellschaft aufgrund ihrer Weisungsbefugnis ge-
genüber ihren Tochtergesellschaften mit Sitz im Gemeinsamen Markt durchsetzen kann, 
daß diese einen Preiserhöhungsbeschluß anwenden, dessen einheitliche Ausführung durch 
die Tochtergesellschaften und andere Unternehmen eine durch Artikel 85 Absatz 1 EWG-
Vertrag verbotene Verhaltensweise darstellt, so ist das Verhalten der Tochtergesellschaften 
der Muttergesellschaft zuzurechnen. 

 Für die Anwendung der Wettbewerbsregeln kommt es mehr auf die Einheit des Marktver-
haltens von Tochtergesellschaft und Muttergesellschaft als auf die sich aus der Verschie-
denheit der Rechtspersönlichkeit ergebende formelle Trennung zwischen diesen Gesell-
schaften an. 

14. Die Gemeinschaftsverwaltung ist nicht verpflichtet, in ihren Entscheidungen alle Gründe 
darzulegen, auf die sie sich in der Folgezeit berufen könnte, um den gegen ihre Maßnahmen 
geltend gemachten Rügen entgegenzutreten. 

 

In der Rechtssache 52/69 

J. R. GEIGY AG, nunmehr: CIBA-GEIGY AG, Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit 
Sitz in Basel, Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte J. J. A. Ellis, zugelassen in Den Haag, und H. 
Flad, zugelassen in Frankfurt am Main, Zustellungsbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Loesch, Lu-
xemburg, 2, rue Goethe, 

   Klägerin, 

gegen 

 

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, vertreten durch ihre Rechtsberater J. Thie-
sing, G. Marchesini und J. Griesmar als Bevollmächtigte, Beistand: Professor W. Van Gerven, Zu-
stellungsbevollmächtigter: Herr E. Reuter, Rechtsberater der Kommission, Luxemburg, 4, boule-
vard Royal, 

   Beklagte, 

 

wegen Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission vom 24. Juli 1969, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 195 vom 7. August 1969, S. 11 ff., über ein Ver-
fahren nach Artikel 85 des EWG-Vertrags (IV/26.267 – Farbstoffe) 

erlässt 
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DER GERICHTSHOF [791] 

unter Mitwirkung des Präsidenten R. Lecourt, der Kammerpräsidenten J. Mertens de Willmars und 
H. Kutscher, der Richter A. M. Donner, A. Trabucchi (Berichterstatter), R. Monaco und P. Pesca-
tore, 

Generalanwalt: H. Mayras 
Kanzler: A. Van Houtte 

 

folgendes 

URTEIL 

[792-823] 

Entscheidungsgründe 

1 Von Januar 1964 bis Oktober 1967 kam es in der Gemeinschaft unstreitig zu drei allgemeinen und 
einheitlichen Erhöhungen der Farbstoffpreise. Zwischen dem 7. und 20. Januar 1964 wurden außer 
bei einigen Sorten die Preise der meisten Anilin-Farbstoffe in Italien, den Niederlanden, Belgien 
und Luxemburg sowie in einigen Drittländern einheitlich um 15% erhöht. Am 1. Januar 1965 trat 
eine gleiche Erhöhung in Deutschland ein. Am selben Tage setzten fast sämtliche Hersteller in al-
len Ländern des Gemeinsamen Marktes mit Ausnahme Frankreichs die Preise für die von der 
Preiserhöhung des Jahres 1964 ausgenommenen Farbstoffe und Pigmente einheitlich um 10% her-
auf. Da sich die Firma ACNA an der 1965 auf dem italienischen Markt vorgenommenen Preiser-
höhung nicht beteiligte, erhielten die übrigen Unternehmen die angekündigte Anhebung ihrer Prei-
se auf diesem Markt nicht aufrecht. Etwa Mitte Oktober 1967 wurden dann außer in Italien die 
Preise für alle Farbstoffe von fast allen Herstellern erhöht, und zwar um 8% in Deutschland, den 
Niederlanden, Belgien und Luxemburg sowie um 12% in Frankreich. 

2 Im Hinblick auf diese Preiserhöhungen hat die Kommission durch Beschluß vom 31. Mai 1967 
nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 17/62 von Amts wegen [824] gegen siebzehn Farbstoffherstel-
ler mit Sitz in und außerhalb der Gemeinschaft sowie gegen zahlreiche Tochtergesellschaften und 
Vertreter dieser Unternehmen ein Verfahren wegen mutmaßlicher Verletzung von Artikel 85 Ab-
satz 1 EWG-Vertrag eingeleitet. Sie hat durch Entscheidung vom 24. Juli 1969 festgestellt, diese 
Preiserhöhungen seien das Ergebnis von unter Verstoß gegen Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages 
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen zwischen den Unternehmen 

- Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG (BASF), Ludwigshafen, 
- Cassella Farbwerke Mainkur AG, Frankfurt (Main), 
- Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, 
- Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt (Main), 
- Française des matières colorantes SA, Paris, 
- Azienda Colori Nazionali Affini SpA (ACNA), Mailand, 
- Ciba AG, Basel, 
- J. R. Geigy AG, Basel, 
- Sandoz AG, Basel, und 
- Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI), Manchester. 
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Infolgedessen hat sie gegen jedes dieser Unternehmen eine Geldbuße von 50’000 Rechnungsein-
heiten und gegen die Firma ACNA eine solche von 40’000 Rechnungseinheiten festgesetzt. 

3 Mit am 3. Oktober 1969 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingereichter Klageschrift hat die Firma 
Geigy AG, nunmehr Ciba-Geigy AG, gegen diese Entscheidung Klage erhoben. 

 

Verfahrens- und Formrügen 

 

Z u m  V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n  

a) Beanstandung der Unterzeichnung der „Mitteilung der Beschwerdepunkte“ durch einen 
Beamten der Kommission 

4 Die Klägerin macht geltend, die Mitteilung der Beschwerdepunkte im Sinne von Artikel 2 der 
Verordnung Nr. 99/63 der Kommission sei fehlerhaft, da sie durch den Generaldirektor für Wett-
bewerb unterzeichnet worden sei, obwohl die Kommission eine solche Befugnis in Ermangelung 
einer ausdrücklichen Vorschrift nicht in zulässiger Form habe übertragen können. 

5 Der Generaldirektor für Wettbewerb hat sich unstreitig darauf beschränkt, die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte zu unterzeichnen, die das für Wettbe-[825]werbsfragen zuständige Mitglied 
der Kommission in Ausübung der ihm von der Kommission übertragenen Befugnisse zuvor gebil-
ligt hatte. Er hat somit nicht aufgrund einer übertragung von Befugnissen, sondern im Rahmen ei-
ner bloßen übertragung der Zeichnungsberechtigung durch das zuständige Mitglied der Kommis-
sion gehandelt. Eine solche übertragung ist eine interne Geschäftsverteilungsmaßnahme der 
Kommission, die mit Artikel 27 der nach Artikel 7 des Vertrages vom 8. April 1965 zur Einset-
zung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission erlassenen vorläufigen Ge-
schäftsordnung der Kommission im Einklang steht. 

6 Die Rüge ist daher nicht begründet. 

 

b) Zur Abweichung der „Mitteilung der Beschwerdepunkte“ von dem Beschluß über die Ein-
leitung des Verwaltungsverfahrens 

7 Die Klägerin macht geltend, die Mitteilung der Beschwerdepunkte weise auf die Möglichkeit der 
Verhängung von Geldbußen hin, während im Eröffnungsbeschluß nur von einem Verfahren zur 
Feststellung einer Zuwiderhandlung die Rede sei. Mit dieser Verfahrensweise habe die Kommissi-
on Artikel 19 der Verordnung Nr. 17/62 sowie Artikel 2 und 4 der Verordnung Nr. 99/63 in Verb. 
mit Artikel 162 Absatz 2 EWGV und Artikel 27 der Geschäftsordnung der Kommission verletzt. 

8 Die Kommission legt ihre Haltung gegenüber den Unternehmen, gegen die sie ein Verfahren 
wegen Zuwiderhandlungen gegen die Wettbewerbsregeln eröffnet, jedoch nicht im Beschluß über 
die Einleitung dieses Verfahrens fest, sondern erst in der Mitteilung der Beschwerdepunkte. Im 
übrigen führte der Beschluß über die Einleitung des Verfahrens zwar insbesondere „notamment“ 
die Artikel 3 und 9 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 17 an, bezog sich aber dennoch auf die 
Verordnung als Ganzes, also auch auf Artikel 15, der die Verhängung von Geldbußen regelt. 

9 Die Rüge ist somit unbegründet. 
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c) Zur Zustellung der Mitteilung der Beschwerdepunkte 

10 Die Klägerin rügt, die Kommission habe die Beschwerdepunkte in einer Form mitgeteilt, die das 
Recht der Schweiz verletze, in der diese Mitteilung erfolgen sollte. Die schweizerische Eidgenos-
senschaft erkenne die Postzustellung von ausländischen Rechtsakten dieser Art auf ihrem Hoheits-
gebiet nicht als gültig an. Nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen sei daher die Mittei-
lung [826] der Beschwerdepunkte nicht ordnungsgemäß erfolgt und somit unwirksam. Durch 
diesen Verfahrensfehler werde das der Klägerin nach Artikel 19 der Verordnung Nr. 17 sowie Ar-
tikel 2 und 4 der Verordnung Nr. 99 zustehende Recht auf Anhörung verletzt. 

11 Die in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung Nr. 99 vorgesehene Mitteilung der Beschwerdepunkte 
soll den Beteiligten Gelegenheit geben, sich in dem Verfahren zu äußern, das gegen sie aufgrund 
eines von der Kommission in Ausübung ihrer Befugnisse aus den Artikeln 3 und 15 der Verord-
nung Nr. 17 erlassenen Beschlusses eröffnet worden ist. Da kein einschlägiges Abkommen zwi-
schen der Gemeinschaft und der schweizerischen Eidgenossenschaft besteht, muß sich die Zustel-
lung an außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft ansässige Betroffene nach der internationalen 
Praxis richten und in einer Form erfolgen, welche die jeweiligen Kompetenzbereiche der Gemein-
schaft und des beteiligten Drittstaates beachtet. Den Akten ist zu entnehmen, daß die Behörden des 
vorliegend beteiligten Drittstaates gegenwärtig keine praktikable Möglichkeit der Zustellung auf 
dem Hoheitsgebiet dieses Staates anerkennen, die sie nach innerstaatlichem Recht als wirksam an-
sehen. Der Gemeinschaft kann daher nicht unter Berufung auf das Völkerrecht die Befugnis abge-
sprochen werden, das Erforderliche zu tun, um die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen gegen wettbe-
werbsbeeinträchtigende Handlungen, die innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu Tage getreten 
sind, auch dann zu gewährleisten, wenn der Urheber dieser Handlungen seinen Sitz in einem Dritt-
land hat. Darüber hinaus soll die Mitteilung der Beschwerdepunkte in erster Linie sicherstellen, 
daß die Betroffenen ihre Rechte aus dem Vertrag und dem abgeleiteten Gemeinschaftsrecht aus-
üben können. Daher kann eine gemäß den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts vorgenommene 
Zustellung nicht deshalb, weil sie in einem Drittland zu erfolgen hat, die Unwirksamkeit des wie-
teren Verwaltungsverfahrens nach sich ziehen, sofern sie dem Empfänger die Möglichkeit gibt, 
von den gegen ihn in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten tatsächlich Kenntnis zu nehmen, 
und dadurch ihren Zweck erreicht. 

12 Die Rüge ist daher zurückzuweisen. 

 

d) Zur Fortsetzung der Ermittlungen nach Zustellung der Mitteilung der Beschwerdepunkte 

13 Die Klägerin macht geltend, die Kommission habe noch nach Zustellung der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte Ermittlungen vorgenommen und damit die Rechtsnatur dieser Mitteilung ver-
kannt, die – wie aus den Verordnungen [827] Nrn. 17 und 99 hervorgehe – das Ermittlungsverfah-
ren abschließen solle. Außerdem sei die angefochtene Entscheidung auf Behauptungen gestützt, 
die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte nicht enthalten gewesen seien, so zum Beispiel dar-
auf, daß die Fernschreiben gleichzeitig versandt worden seien. 

14 Die Kommission ist berechtigt und unter Umständen sogar verpflichtet, im Laufe des Verwal-
tungsverfahrens neue Ermittlungen anzustellen, wenn sich zusätzliche Nachprüfungen als notwen-
dig erweisen. Solche Ermittlungen würden eine Ergänzung der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
nur dann erfordern, wenn die Kommission sich aufgrund des Ermittlungsergebnisses veranlaßt sä-
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he, den betroffenen Unternehmen neue Tatsachen zur Last zu legen oder den Nachweis bestrittener 
Zuwiderhandlungen auf eine erheblich geänderte Grundlage zu stellen. Diese Voraussetzungen 
sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Dem Wortlaut der Mitteilung der Beschwerdepunkte sind 
die der Klägerin zur Last gelegten Tatsachen eindeutig zu entnehmen. Er enthält alle für die Fest-
stellung, welche Beschwerdepunkte der Klägerin zur Last gelegt werden, erforderlichen Angaben 
und schildert die Art und Weise, wie die Preiserhöhungen von 1964, 1965 und 1967 angekündigt 
und durchgeführt worden sind. Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird auch nicht dadurch be-
einträchtigt, daß die Darstellung des genauen Hergangs dieser Ereignisse in der angefochtenen 
Entscheidung aufgrund der Tatsachenangaben berichtigt worden ist, welche die Betroffenen der 
Kommission im Verwaltungsverfahren mitzuteilen Gelegenheit hatten. 

15 Das Vorbringen der Klägerin ist somit nicht begründet. 

 

 Z u m  V e r f a h r e n  b e i  d e r  Z u s t e l l u n g  d e r  E n t s c h e i d u n g  

16 Die Klägerin macht geltend, die angefochtene Entscheidung sei fehlerhaft, da sie in Artikel 4 
vorsehe, daß sie einer der Tochtergesellschaften der Klägerin zugestellt werden könne. 

17 Nach Artikel 191 Absatz 2 des Vertrages „werden Entscheidungen... denjenigen, für die sie 
bestimmt sind, bekanntgegeben und werden durch diese Bekanntgabe wirksam“. An dieser Rege-
lung könnte Artikel 4 der angefochtenen Entscheidung jedenfalls nichts ändern. Die Klägerin ist 
durch ihn also nicht beschwert. [828] 

18 Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung einer Entscheidung berühren die Entscheidung selbst nicht 
und vermögen daher auch deren Rechtmäßigkeit nicht zu beeinträchtigen. Sie können lediglich un-
ter bestimmten Voraussetzungen verhindern, daß die Klagefrist zu laufen beginnt. Artikel 173 Ab-
satz 3 des Vertrages sieht vor, daß die Frist für Anfechtungsklagen gegen Einzelmaßnahmen der 
Kommission von der Mitteilung der Entscheidung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von 
dem Zeitpunkt an läuft, zu dem der Kläger von der Entscheidung Kenntnis erlangt hat. Im vorlie-
genden Fall hat die Klägerin unstreitig vollständige Kenntnis vom Wortlaut der Entscheidung er-
langt und fristgemäß von ihrem Klagerecht Gebrauch gemacht. Bei dieser Sachlage ist es unerheb-
lich, ob die Zustellung fehlerhaft war. 

19 Nach alledem ist die vorliegende Rüge wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses unzulässig. 

 

 Z u r  E i n r e d e  d e r  V e r j ä h r u n g  

20 Die Klägerin führt aus, die angefochtene Entscheidung verstoße gegen den Vertrag und gegen die 
bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnormen, weil die Kommission dadurch, daß sie 
erst am 31. Mai 1967 ein Verfahren wegen der Preiserhöhung von Januar 1964 eingeleitet habe, 
jede vernünftige zeitliche Grenze überschritten habe. 

21 Die Vorschriften über die Befugnis der Kommission zur Verhängung von Geldbußen bei 
Zuwiderhandlungen gegen die Wettbewerbsregeln sehen keine Verjährung vor. Eine Verjährungs-
frist muß, um ihrer Funktion gerecht werden zu können, im voraus festgelegt sein. Die Festlegung 
einer solchen Frist und der Einzelheiten ihrer Anwendung fällt in die Zuständigkeit des Gemein-
schaftsgesetzgebers. Solange entsprechende ausdrückliche Vorschriften fehlen, ist die Kommissi-
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on zwar durch das grundlegende Erfordernis der Rechtssicherheit daran gehindert, unbegrenzt lan-
ge zu warten, ehe sie von ihrer Befugnis zur Verhängung von Geldbußen Gebrauch macht; im vor-
liegenden Fall läßt ihr Verhalten jedoch nichts erkennen, was der Ausübung dieser Befugnis im 
Hinblick auf die Beteiligung der Klägerin an den abgestimmten Verhaltensweisen in den Jahren 
1964 und 1965 entgegenstehen könnte. 

22 Das Vorbringen der Klägerin ist daher unbegründet. [829] 

 

Sachrügen 

Z u m  V o r l i e g e n  a u f e i n a n d e r  a b g e s t i m m t e r  V e r h a l t e n s w e i s e n  

Thesen der Parteien 

23 Die Klägerin macht geltend, die Kommission habe das Vorliegen aufeinander abgestimmter 
Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag für keine der drei in der ange-
fochtenen Entscheidung angeführten Preiserhöhungen nachgewiesen. 

24 Die Entscheidung geht davon aus, ein erster Beweis für die wechselseitige Abstimmung der 
Preiserhöhungen der Jahre 1964, 1965 und 1967 sei darin zu erblicken, daß die von den verschie-
denen Herstellern angewandten Steigerungssätze der einzelnen Preiserhöhungen für alle Länder 
gleich gewesen seien und die Preiserhöhungen bis auf wenige Ausnahmen für dieselben Farbstoffe 
und in sehr geringem Zeitabstand – oder sogar zur gleichen Zeit – vorgenommen worden seien. 
Diese Erhöhungen könnten durch die bloße Tatsache der oligopolistischen Struktur des Marktes 
nicht erklärt werden. Es sei unvorstellbar, daß die wichtigsten den Gemeinsamen Markt beliefern-
den Hersteller ohne vorherige Abstimmung die Preise für dieselben, in großen Mengen hergestell-
ten Erzeugnisse einschließlich der Spezialerzeugnisse, deren Austauschbarkeit sehr gering oder 
sogar gleich Null sei, wiederholt und praktisch zur gleichen Zeit um den gleichen Steigerungssatz 
erhöht hätten, und zwar in mehreren Ländern, in denen für Farbstoffe unterschiedliche Marktbe-
dingungen beständen. Vor dem Gerichtshof hat die Kommission die Auffassung vertreten, die Ab-
stimmung setze nicht voraus, daß die Beteiligten einen gemeinsamen Plan für ein bestimmtes 
Marktverhalten aufstellten. Es genüge, daß sie sich untereinander von ihrem beabsichtigten Ver-
halten in Kenntnis setzten, so daß jedes Unternehmen sein Vorgehen in der Erwartung planen kön-
ne, daß seine Konkurrenten sich parallel verhalten würden. 

25 Die Klägerin macht demgegenüber geltend, die angefochtene Entscheidung beruhe auf einer 
irrigen Auffassung vom Begriff der aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, da sie diese dem 
bewußten Parallelverhalten der Teilnehmer an einem Oligopol gleichsetze, und zwar selbst dann, 
wenn dieses Verhalten auf autonome Entscheidungen der einzelnen Unternehmen zurückgehe, die 
durch objektive wirtschaftliche Erfordernisse und insbesondere durch die Notwendigkeit bestimmt 
seien, das unbefriedigende Rentabilitätsniveau der Farbstofferzeugung anzuheben. Die Farbstoff-
preise hätten beständig [830] nach unten tendiert, weil der Markt für diese Erzeugnisse durch einen 
lebhaften Wettbewerb zwischen den Herstellern gekennzeichnet sei, der sich nicht nur auf die 
Qualität der Erzeugnisse und den anwendungs technischen Kundendienst, sondern – namentlich 
mittels erheblicher individueller Rabatte für die Hauptabnehmer – auch auf den Preis erstrecke. 
Die Gleichheit der Steigerungssätze ergebe sich lediglich daraus, daß ein Unternehmen als Preis-
führer auftrete. Das Verhalten von Geigy in der Sitzung vom 18. August 1967 in Basel sei typisch 
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für einen Preisführer in einem oligopolistischen Markt und habe nichts mit einer abgestimmten 
Verhaltensweise zu tun. Unterschiedliche Preiserhöhungen seien für austauschbare Erzeugnisse 
entweder wegen der begrenzten Lagerbestände und der für die Anpassung der Betriebsanlagen an 
eine merklich gesteigerte Nachfrage erforderlichen Zeit nicht geeignet, erhebliche wirtschaftliche 
Erfolge zu zeitigen, oder sie führten zu einem ruinösen Preiskampf. Die nicht austauschbaren 
Farbstoffe hätten nur geringen Anteil am Umsatz der Hersteller. Mit Rücksicht auf diese Beson-
derheiten des Marktes und die allgemeine Erscheinung beständigen Preisverfalls habe jeder Teil-
nehmer am Oligopol, der eine Erhöhung seiner Preise beschlossen habe, vernünftigerweise die 
Erwartung hegen können, daß seine mit den gleichen Rentabilitätsproblemen kämpfenden Konkur-
renten ihm folgen würden. Schließlich beruhe die angefochtene Entscheidung im wesentlichen auf 
theoretischen Betrachtungen und enthalte keine Individualisierung der spezifischen Tatsachen, die 
das Vorliegen einer abgestimmten Verhaltensweise beweisen könnten. 

 

 Z u m  B e g r i f f  d e r  a u f e i n a n d e r  a b g e s t i m m t e n  V e r h a l t e n s -
w e i s e n  

26 Artikel 85 stellt den Begriff der „aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen“ neben den der 
„Vereinbarungen zwischen Unternehmen“, um durch seine Verbotsvorschrift eine Form der Koor-
dinierung zwischen Unternehmen zu erfassen, die zwar noch nicht bis zum Abschluß eines Vertra-
ges im eigentlichen Sinne gediehen ist, jedoch bewußt eine praktische Zusammenarbeit an die 
Stelle des mit Risiken verbundenen Wettbewerbs treten läßt. Die aufeinander abgestimmten Ver-
haltensweisen erfüllen daher schon ihrem Wesen nach nicht alle Tatbestandsmerkmale einer Ver-
einbarung, sondern können sich insbesondere auch aus einer im Verhalten der Beteiligten zutage 
tretenden Koordinierung ergeben. Zwar ist ein Parallelverhalten für sich allein noch nicht einer 
abgestimmten Verhaltensweise gleichzusetzen, doch kann es ein wichtiges Indiz für eine solche 
darstellen, wenn es zu Wettbewerbsbedingungen führt, die im Hinblick auf die Art der Waren, die 
Bedeutung und Anzahl der [831] beteiligten Unternehmen sowie den Umfang des in Betracht 
kommenden Marktes nicht den normalen Marktbedingungen entsprechen. Dies gilt namentlich 
dann, wenn das Parallelverhalten es den beteiligten Unternehmen ermöglicht, ein Preisgleichge-
wicht auf einem anderen als dem Niveau zu erzielen, das sich aus dem Wettbewerb ergeben hätte, 
und erworbene Marktpositionen zum Schaden eines wirklich freien Warenverkehrs im Gemeinsa-
men Markt und der freien Lieferantenwahl durch den Verbraucher zu verfestigen. 

27 Die Frage, ob es im vorliegenden Fall zu einer Abstimmung gekommen ist, läßt sich somit nur 
dann richtig beantworten, wenn die in der angefochtenen Entscheidung angeführten Indizien nicht 
einzeln, sondern in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Farbstoff-
marktes gewürdigt werden. 



 

 

19

 Z u  d e n  B e s o n d e r h e i t e n  d e s  F a r b s t o f f m a r k t e s  

28 Der Farbstoffmarkt ist dadurch gekennzeichnet, daß 80% des Absatzes auf etwa zehn Hersteller-
firmen entfallen, die. im allgemeinen eine beträchtliche Größenordnung haben und häufig außer 
Farbstoffen auch andere chemische Erzeugnisse oder pharmazeutische Spezialerzeugnisse herstel-
len. Diese Unternehmen haben sehr unterschiedliche Produktions- und damit auch Kostenstruktu-
ren. Dadurch wird es für den einzelnen Hersteller schwierig, sich Kenntnis von den Kosten der 
Konkurrenten zu verschaffen. Die Gesamtzahl der Farbstoffe ist sehr hoch, denn jedes einzelne 
Unternehmen stellt mehr als tausend Artikel her. Der durchschnittliche Grad der Austauschbarkeit 
dieser Erzeugnisse wird bei Standardfarbstoffen als relativ gut angesehen, während er für die Spe-
zialfarbstoffe sehr niedrig oder sogar gleich Null sein kann. Bei den Spezialerzeugnissen tendiert 
der Markt in gewissen Fällen zur Oligopolbildung. Wegen der verhältnismäßig geringen Auswir-
kung des Farbstoffpreises auf den Preis des Enderzeugnisses des Abnehmers ist die Beweglichkeit 
der Nachfrage bei Farbstoffen im gesamten Markt beschränkt, was kurzfristig zu Preiserhöhungen 
anregt. Andererseits steigt die Gesamtnachfrage nach Farbstoffen beständig, was den Herstellern 
eher einen Anreiz zu einer Politik gibt, die sie an diesem Wachstum teilhaben läßt. 

29 Für den Farbstoffmarkt in der Gemeinschaft ist kennzeichnend, daß es fünf isolierte nationale 
Märkte mit unterschiedlichem Preisniveau gibt, ohne daß sich dies durch Unterschiede bei den 
Kosten und Belastungen erklären läßt, welche die Hersteller in den einzelnen Ländern zu tragen 
haben. Die Errich-[832]tung des Gemeinsamen Marktes war auf diese Lage anscheinend ohne 
Einfluß, denn die Unterschiede im Preisniveau der einzelnen Staaten haben sich kaum verringert. 
Es steht im Gegenteil fest, daß jeder der nationalen Märkte oligopolistische Merkmale aufweist 
und daß sich auf der Mehrzahl dieser Märkte das Preisniveau unter dem Einfluß eines Preisführers 
bildet, der in einigen Fällen der bedeutendste inländische Hersteller ist, in anderen jedoch seinen 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland hat und über eine Tochtergesellschaft 
tätig wird. Diese Abschottung der Märkte ist nach Meinung der Sachverständigen auf die Notwen-
digkeit zurückzuführen, den Verbrauchern an Ort und Stelle einen anwendungstechnischen Kun-
dendienst zur Verfügung zu stellen und sofortige Belieferung, im allgemeinen in begrenzten Men-
gen, zu gewährleisten, wobei die Hersteller – von Ausnahmen abgesehen – an ihre in den einzel-
nen Mitgliedstaaten ansässigen Tochtergesellschaften liefern und durch ein Netz von Vertretungen 
und Auslieferungslagern sicherstellen, daß den besonderen Wünschen der Abnehmer hinsichtlich 
des Kundendienstes und der Belieferung Rechnung getragen wird. Im Laufe des Verfahrens hat 
sich ergeben, daß sich die Preise selbst dann, wenn der Hersteller mit einem bedeutenden Abneh-
mer in einem anderen Mitgliedstaat unmittelbar in Verbindung tritt, üblicherweise nach der geo-
graphischen Lage des Abnehmerbetriebes bilden und am Preisniveau des nationalen Marktes ori-
entieren. Wenn sich die Hersteller mit dieser Handhabung auch in erster Linie den Besonderheiten 
des Farbstoffmarktes und den Bedürfnissen ihrer Kundschaft angepaßt haben, so ist doch die da-
durch bedingte Abschottung des Marktes geeignet, den Wettbewerb aufzuspalten und auf diese 
Weise die Verbraucher in ihrem nationalen Markt zu isolieren und zu verhindern, daß sämtliche 
Hersteller einander auf dem gesamten Gebiet des Gemeinsamen Marktes gegenübertreten. Vor 
diesem die Funktionsweise des Farbstoffmarktes kennzeichnenden Hintergrund sind die streitigen 
Vorgänge zu würdigen. 
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 Z u  d e n  P r e i s e r h ö h u n g e n  v o n  1 9 6 4 ,  1 9 6 5  u n d  1 9 6 7  

30 Die Preiserhöhungen von 1964, 1965 und 1967, die Gegenstand der angefochtenen Entscheidung 
sind, stehen miteinander im Zusammenhang. Die am 1. Januar 1965 in Deutschland vorgenomme-
ne Erhöhung der Preise für die meisten Anilin-Farbstoffe um 15% war nur die Erstreckung der im 
Januar 1964 in Italien, den Niededanden, in Belgien und Luxemburg festgesetzten Preiserhöhung 
auf einen weiteren nationalen Markt. Die Preiserhöhung für bestimmte Farbstoffe und Pigmente, 
die am 1. Januar 1965 in allen Mitgliedstaaten ausser in Frankreich stattfand, erstreckte sich auf 
alle von der ersten [833] Preiserhöhung ausgenommenen Erzeugnisse. Wenn die im Herbst 1967 
durchgeführte Preiserhöhung sich allgemein auf 8%, in Frankreich jedoch auf 12% belief, so soll-
ten damit in diesem Land die Erhöhungen von 1964 und 1965 nachgeholt werden, an denen der 
französische Markt wegen des Preisüberwachungssystems nicht teilgenommen hatte. Infolgedes-
sen können diese drei Preiserhöhungen nicht voneinander getrennt werden, obwohl sie nicht völlig 
in der gleichen Weise vor sich gegangen sind. 

31 Im Jahre 1964 haben alle betroffenen Unternehmen ihre Preiserhöhungen angekündigt und dann 
sogleich angewandt. Die Initiative ging von der Firma Ciba-Italien aus, die am 7. Januar 1964 auf 
Weisung der Ciba-Schweiz eine Preiserhöhung von 15% ankündigte und sogleich in Kraft setzte; 
diesem Vorgehen schlossen sich die anderen Hersteller in den folgenden zwei oder drei Tagen auf 
dem italienischen Markt an. Am 9. Januar 1964 ergriff die Firma ICI-Holland die Initiative zu ei-
ner gleichen Preiserhöhung für die Niederlande, während Bayer am selben Tage auf dem belgisch-
luxemburgischen Markt mit einer solchen Erhöhung voranging. Mit geringfügigen Abweichungen, 
namentlich zwischen den Preiserhöhungen der deutschen Unternehmen einerseits und denen der 
schweizerischen und englischen Unternehmen andererseits, betrafen diese Erhöhungen bei den 
einzelnen Herstellern und für die einzelnen Märkte das gleiche Sortiment, und zwar die meisten 
Anilin-Farbstoffe mit Ausnahme der Pigmente, ferner Lebensmittel- und Kosmetikfarbstoffe. 

32 Was die Preiserhöhungen von 1965 anbelangt, so hatten einige Unternehmen solche Erhöhungen 
zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen dem 14. Oktober 1964 und dem 28. Dezember 1964 im 
voraus angekündigt; sie betrugen auf dem deutschen Markt 15% bei den Erzeugnissen, für die auf 
den anderen Märkten die Preise bereits entsprechend erhöht worden waren, und 10% bei den Er-
zeugnissen, deren Preis noch nicht heraufgesetzt worden war. Die erste Ankündigung machte 
BASF am 14. Oktober 1964, ihr folgten Bayer am 30. Oktober und Cassella am 5. November. Die-
se Erhöhungen wurden auf allen Märkten gleichzeitig zum 1. Januar 1965 in Kraft gesetzt; ausge-
nommen waren der französische Markt wegen des Preisstopps in Frankreich sowie der italienische 
Markt, auf dem sich der wichtigste italienische Hersteller, die Firma ACNA, geweigert hatte, eine 
Erhöhung vorzunehmen, was die übrigen Hersteller gleichfalls zum Verzicht auf die Erhöhung ih-
rer Preise veranlaßte. ACNA unterließ auch die zehnprozentige Preiserhöhung auf dem deutschen 
Markt. Im übrigen handelte es sich um eine allgemeine Preiserhöhung, die von allen in der ange-
fochtenen Entscheidung genannten Herstellern gleichzeitig in Kraft gesetzt wurde und hinsichtlich 
des betroffenen Warensortiments keine Abweichungen aufwies. [834] 

33 Was die Preiserhöhung von 1967 betrifft, so gab die Firma Geigy auf einer Sitzung, die am 18. 
August 1967 in Basel stattfand und an der mit Ausnahme der Firma ACNA alle in der angefochte-
nen Entscheidung genannten Hersteller teilnahmen, ihre Absicht bekannt, die Verkaufspreise mit 
Wirkung vom 16. Oktober 1967 um 8% heraufzusetzen. Bei dieser Gelegenheit teilten die Vertre-
ter von Bayer und Francolor mit, daß ihre Unternehmen gleichfalls eine Preiserhöhung beabsich-
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tigten. Bereits Mitte September haben dann alle durch die angefochtene Entscheidung betroffenen 
Unternehmen eine Preiserhöhung von 8% – in Frankreich von 12% – angekündigt, die in allen 
Ländern am 16. Oktober in Kraft treten sollte, jedoch nicht in Italien, wo sich die Firma ACNA 
erneut weigerte, ihre Preise heraufzusetzen, aber ihre Bereitschaft erklärte, sich der Preisbewegung 
auf zwei anderen Märkten, wenn auch zu anderen Zeitpunkten als dem 16. Oktober, anzuschlie-
ßen. 

34 Im Ganzen gesehen verraten diese drei aufeinander folgenden Preiserhöhungen eine fortschreiten-
de Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Unternehmen. Nachdem man im Jahre 1964, in dem 
Ankündigung und Inkraftsetzung der Erhöhungen zusammenfielen, aber hinsichtlich des betroffe-
nen Warensortiments geringfügige Abweichungen bestanden, Erfahrungen gesammelt hatte, lassen 
die Erhöhungen von 1965 und 1967 insofern ein anderes Vorgehen erkennen, als die Unterneh-
men, von denen die Initiative ausging (BASF und Geigy), ihre Erhöhungsabsicht jeweils einige 
Zeit vor der Verwirklichung ankündigten und damit den Unternehmen Gelegenheit gaben, ihre 
wechselseitigen Reaktionen auf den einzelnen Märkten zu beobachten und sich diesen Raktionen 
anzupassen. Durch diese Vorankündigungen beseitigten die einzelnen Unternehmen untereinander 
jede Ungewißheit über ihr zukünftiges Verhalten und damit zum großen Teil auch das normale Ri-
siko, das mit jeder autonomen Änderung des Verhaltens auf einem oder mehreren Märkten ver-
bunden ist. Dies galt um so mehr, als diese Ankündigungen, die zur Festsetzung globaler und ein-
heitlicher Preiserhöhungen für die Farbstoffmärkte führten, diese Märkte hinsichtlich der 
Steigerungssätze transparent machten. Somit haben die betroffenen Unternehmen durch ihre Hand-
lungsweise vorübergehend bei den Preisen einige Wettbewerbsbedingungen des Marktes ausge-
schaltet, die einem einheitlichen Parallelverhalten entgegenstanden. 

35 Daß sie ihre Verhaltensweisen nicht unabhängig voneinander gewählt haben, wird durch die 
Prüfung weiterer Marktfaktoren bestätigt. Der europäische Farbstoffmarkt kann angesichts der 
Zahl der beteiligten Hersteller nicht als ein Oligopol im strengen Wortsinn angesehen werden, in 
dem der Preiswettbewerb keine wesentliche Rolle mehr spielen könnte. Diese Hersteller sind 
mächtig und zahlreich genug, um ein nicht unbeachtliches Risiko zu begrün-[835]den, daß bei all-
gemeinen Preissteigerungen einige von ihnen der allgemeinen Bewegung nicht folgen, sondern 
versuchen werden, ihren Marktanteil durch individuel1es Vorgehen zu vergrößern. Außerdem 
macht die Abschottung des Gemeinsamen Marktes in fünf nationale Märkte mit unterschiedlichem 
Preisniveau und verschiedener Struktur eine spontane und zugleich auf allen nationalen Märkten 
einheitliche Preiserhöhung unwahrscheinlich. Selbst wenn eine allgemeine und dennoch spontane 
Preiserhöhung auf jedem einzelnen der nationalen Märkte allenfalls noch vorstellbar gewesen wä-
re, hätte man doch erwarten müssen, daß diese Erhöhungen je nach den besonderen Gegebenheiten 
der einzelnen nationalen Märkte verschieden groß gewesen wären. Nach alledem mag ein paralle-
les Preisverhalten für die betroffenen Unternehmen zwar ein lohnendes und ohne Risiken erreich-
bares Ziel gewesen sein; es läßt sich jedoch schwerlich annehmen, daß ein solches Parallelverhal-
ten hinsichtlich des Zeitpunkts, der betroffenen nationalen Märkte und des betroffenen Waren-
sortiments ohne vorherige Abstimmung zustande kommen konnte. 

36 Ebensowenig erscheint es glaubhaft, daß die Preiserhöhungen von Januar 1964, die zunächst auf 
dem italienischen Markt eingeführt und dann auf die Märkte Hollands und Belgien-Luxemburgs 
ausgedehnt wurden, obwohl diese Märkte hinsichtlich des Preisniveaus und der Wettbewerbsstruk-
tur kaum miteinander in Beziehung stehen, binnen einer Frist von zwei bis drei Tagen ohne vorhe-
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rige Abstimmung in Kraft gesetzt werden konnten. Bei den Erhöhungen von 1965 und 1967 war 
die Abstimmung offensichtlich, da die Gesamtheit der Absichtserklärungen über die von einem 
bestimmten Zeitpunkt an und für ein bestimmtes Warensortiment vorzunehmende Preiserhöhung 
die Hersteller in die Lage versetzte, ihr jeweiliges Verhalten für die Sonderfälle Frankreich und 
Italien festzulegen. Durch dieses Vorgehen haben die Unternehmen untereinander im voraus die 
Ungewißheit über ihr wechselseitiges Verhalten auf den verschiedenen Märkten und damit zu ei-
nem großen Teil auch das Risiko ausgeräumt, das mit jeder autonomen Änderung des Marktver-
haltens verbunden ist. Die allgemeine und einheitliche Preiserhöhung auf diesen verschiedenen 
Märkten läßt sich nur durch die gleichgerichtete Absicht dieser Unternehmen erklären, einerseits 
das Preisniveau und die durch den Rabattwettbewerb entstandene Lage zu verbessern und anderer-
seits das mit jeder Preiserhöhung verbundene Risiko einer Veränderung der Wettbewerbsbedin-
gungen zu vermeiden. Daß die angekündigten Preiserhöhungen in Italien nicht in Kraft gesetzt 
worden sind und die Firma ACNA sich der Preiserhöhung von 1967 für die anderen Märkte nur 
teilweise angeschlossen hat, widerlegt diese Schlußfolgerung keineswegs, sondern bestätigt sie  
eher. 

37 Der Preiswettbewerb soll die Preise auf einem möglichst niedrigen Niveau halten und den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern, um so [836] eine optimale, an der Pro-
duktivität und dem Anpassungsvermögen der Unternehmen ausgerichtete Arbeitsteilung zu ermög-
lichen. Unterschiedliche Steigerungssätze kommen einem der wesentlichen Ziele des Vertrages 
entgegen, nämlich der gegenseitigen Durchdringung der nationalen Märkte, und damit auch dem 
Ziel, den Verbrauchern unmittelbaren Zugang zu den Produktionsquellen der ganzen Gemein-
schaft zu verschaffen. Auf dem Farbstoffmarkt ist es von besonderer Bedeutung, jedes Vorgehen 
zu verhindern, das die Möglichkeiten der gegenseitigen Durchdringung der einzelnen nationalen 
Märkte auf der Verbraucherebene künstlich verringern könnte, denn dieser Markt weist nur eine 
begrenzte Beweglichkeit auf, was auf Faktoren zurückzuführen ist wie die fehlende Preistranspa-
renz, die Interdependenz der verschiedenen Farbstoffe des einzelnen Herstellers im Hinblick auf 
die Zusammenstellung der von jedem Verbraucher benötigten Produktpalette, den verhältnismäßig 
geringen Anteil des Preises dieser Erzeugnisse an den Kosten des vom Abnehmer hergestellten 
Enderzeugnisses, den Vorteil für den Abnehmer, über einen einheimischen Lieferanten zu verfü-
gen, und die Auswirkung der Transportkosten. Zwar steht es jedem Hersteller frei, seine Preise 
nach Belieben zu ändern und hierbei dem gegenwärtigen oder vorhersehbaren zukünftigen Verhal-
ten seiner Konkurrenten Rechnung zu tragen, doch verstößt es gegen die Wettbewerbsregeln des 
Vertrages, wenn ein Hersteller mit seinen Konkurrenten – in welcher Art auch immer – zusam-
menwirkt, um für eine Preiserhöhung ein koordiniertes Vorgehen festzulegen und den Erfolg die-
ser Erhöhung dadurch zu sichern, daß im voraus hinsichtlich der wesentlichen Faktoren dieses 
Vorgehens – wie Steigerungssätze, Gegenstand, Zeitpunkt und Ort der Preiserhöhungen – jede 
Unsicherheit über das wechselseitige Verhalten beseitigt wird. Bei dieser Sachlage und unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten des Farbstoffmarktes ist davon auszugehen, daß das Verhalten 
der Klägerin im Zusammenwirken mit anderen am Verfahren beteiligten Unternehmen darauf ab-
zielte, die Risiken des Wettbewerbs und die Ungewißheit über nicht abgestimmte Reaktionen der 
Konkurrenten auszuschalten und statt dessen zu einer Zusammenarbeit zu gelangen, die eine durch 
Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages verbotene abgestimmte Verhaltensweise darstellt. 
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 Z u r  A u s w i r k u n g  d e r  A b s t i m m u n g  a u f  d e n  H a n d e l  z w i -
s c h e n  d e n  M i t g l i e d s t a a t e n  

38 Die Klägerin macht geltend, die einheitlichen Preiserhöhungen hätten den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen können, weil die Verbraucher es trotz der spürbaren Unter-
schiede zwischen den in den einzelnen Staaten angewandten Preisen stets vorgezogen hätten, ihre 
Farbstoffkäufe im Inland zu tätigen. [837] 

39 Aus den vorangegangenen Feststellungen folgt indessen, daß die aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen, welche die Marktaufspaltung aufrechterhalten sollten, die Bedingungen un-
günstig beeinflussen konnten, unter denen sich der Handel mit Farbstoffen zwischen den Mitglied-
staaten abspielt. Die Unternehmen, die diese Verhaltensweisen praktiziert haben, wollten bei den 
einzelnen Preiserhöhungen das Risiko einer Veränderung der Wettbewerbsbedingungen auf ein 
Mindestmaß verringern. Die Einheitlichkeit und Gleichzeitigkeit der Preiserhöhungen hat nament-
lich dazu gedient, ein Abwandern der Kundschaft der einzelnen Unternehmen zu verhindern und 
dadurch erworbene Marktpositionen zu verfestigen, und hat auf diese Weise dazu beigetragen, die 
Aufteilung der traditionellen nationalen Märkte dieser Waren zum Nachteil eines wirklich freien 
Farbstoffhandels im Gemeinsamen Markt weiter zu „zementieren“. 

40 Das Vorbringen der Klägerin ist daher unbegründet. 

 

 Z u r  Z u s t ä n d i g k e i t  d e r  K o m m i s s i o n  

41 Die Klägerin, die ihren Sitz außerhalb der Gemeinschaft hat, macht geltend, die Kommission 
besitze keine Zuständigkeit, gegen sie für Handlungen, die sie außerhalb der Gemeinschaft began-
gen habe, allein deswegen Geldbußen zu verhängen, weil diese Handlungen sich innerhalb des 
Gemeinsamen Marktes ausgewirkt hätten. 

42 Da es sich hier um eine abgestimmte Verhaltensweise handelt, ist zunächst zu prüfen, ob das 
Verhalten der Klägerin innerhalb des Gemeinsamen Markteszutage getreten ist. Nach den obigen 
Feststellungen wurden die streitigen Preiserhöhungen auf dem Gemeinsamen Markt vorgenommen 
und betrafen den Wettbewerb zwischen auf diesem Markt tätigen Herstellern. Die Handlungen, für 
welche die umstrittene Geldbuße verhängt wurde, stellen daher Verhaltensweisen dar, die unmit-
telbar innerhalb des Gemeinsamen Marktes verwirklicht worden sind. Aus den Feststellungen zu 
den das Vorliegen der abgestimmten Verhaltensweisen betreffenden Rügen geht hervor, daß die 
Klägerin Erhöhungen der Verkaufspreise ihrer Erzeugnisse für die Abnehmer im Gemeinsamen 
Markt beschlossen hat und daß diese Erhöhungen den von den anderen betroffenen Herstellern be-
schlossenen Preiserhöhungen entsprachen. Aufgrund ihrer Weisungsbefugnisse gegenüber ihren 
im Gemeinsamen Markt ansässigen Tochtergesellschaften konnte die Klägerin ihren Beschluß auf 
diesem Markt durchsetzen. [838] 

43 Die Klägerin wendet jedoch ein, dieses Verhalten sei ihren Tochtergesellschaften und nicht ihr 
selbst zuzurechnen. 

44 Der Umstand, daß die Tochtergesellschaft eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, vermag indessen 
noch nicht auszuschließen, daß ihr Verhalten der Muttergesellschaft zugerechnet werden kann. 
Dies gilt namentlich dann, wenn die Tochtergesellschaft trotz eigener Rechtspersönlichkeit ihr 
Marktverhalten nicht autonom bestimmt, sondern im wesentlichen Weisungen der Muttergesell-
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schaft befolgt. Kann die Tochtergesellschaft ihr Vorgehen aut dem Markt nicht wirklich autonom 
bestimmen, so sind die Verbotsvorschriften des Artikels 85 Absatz 1 in den Beziehungen zwischen 
ihr und der Muttergesellschaft, mit der sie dann eine wirtschaftliche Einheit bildet, unanwendbar. 
Wegen der Einheit des so gebildeten Konzerns kann das Vorgehen der Tochtergesellschaften unter 
bestimmten Umständen der Muttergesellschaft zugerechnet werden. 

45 Unstreitig standen seinerzeit die im Gemeinsamen Markt ansässigen Tochtergesellschaften der 
Klägerin ganz unter deren Kontrolle. Die Klägerin konnte die Preispolitik ihrer Tochtergesell-
schaften im Gemeinsamen Markt entscheidend beeinflussen und hat von ihrer Weisungsbefugnis 
bei den drei fraglichen Preis erhöhungen auch tatsächlich Gebrauch gemacht. Die von der Klägerin 
hinsichtlich der Preis erhöhung von 1964 an ihre Tochtergesellschaften im Gemeinsamen Markt 
gerichteten Fernschreiben legten gegenüber den Empfängern die Preise und sonstigen Verkaufsbe-
dingungen, welche die Tochtergesellschaften gegenüber ihren Kunden anzuwenden hatten, ver-
bindlich fest. Da nichts auf das Gegenteil hinweist, ist davon auszugehen, daß die Klägerin bei den 
Preiserhöhungen von 1965 und 1967 nicht anders gegenüber ihren im Gemeinsamen Markt ansäs-
sigen Tochtergesellschaften vorgegangen ist. Unter diesen Umständen kann die sich aus der Ver-
schiedenheit der Rechtspersönlichkeit ergebende formelle Trennung zwischen Muttergesellschaft 
und Tochtergesellschaften nicht hindern, daß ihr Verhalten auf dem Markt für die Anwendung der 
Wettbewerbsregeln als Einheit angesehen wird. Daher ist sehr wohl die Klägerin das Unterneh-
men, das die abgestimmte Verhaltensweise innerhalb des Gemeinsamen Marktes verwirklicht hat. 

46 Die Rüge der Unzuständigkeit ist sonach nicht begründet. 

47 Die Klägerin wendet noch ein, die Entscheidungsbegründung sei unvollständig, weil sie die 
Zuständigkeit der Kommission nicht durch Angaben über das Verhältnis zwischen der Mutterge-
sellschaft und ihren Tochtergesellschaften dartue. [839] 

48 Wenn ein die Zuständigkeit der Kommission rechtfertigender Grund nicht angeführt ist, so wird 
dadurch die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung nicht gehindert. Im übrigen ist die 
Kommission nicht verpflichtet, in ihren Entscheidungen alle Gründe darzulegen, auf die sie sich in 
der Folgezeit berufen könnte, um den gegen ihre Maßnahmen geltend gemachten Rügen entgegen-
zutreten. 

49 Die vorliegenden Einwände greifen daher nicht durch. 

50 Die Klägerin wirft der Kommission außerdem vor, ihrer besonderen Situation als Unternehmen 
mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft nicht Rechnung getragen zu haben. Im Hinblick auf die un-
terschiedlichen Auffassungen über die Anwendung des Auswirkungsprinzips habe die Klägerin zu 
Recht annehmen können, daß der Kommission die Zuständigkeit zu einem Vorgehen gegen sie 
fehle. Es sei infolgedessen davon auszugehen, daß sie einem entschuldbaren Irrtum unterlegen sei 
und die angeblichen Verstöße gegen Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages somit nicht auf ein Ver-
schulden ihrerseits zurückzuführen seien. 

51 Wie bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Vorbringens zur Zuständigkeit der Kommissi-
on festgestellt wurde, gründet diese Zuständigkeit sich nicht nur auf die Auswirkungen außerhalb 
der Gemeinschaft begangener Handlungen, sondern auf eine der Klägerin zuzurechnende Betäti-
gung innerhalb des Gemeinsamen Marktes. 

52 Dieses Vorbringen ist daher nicht begründet. 
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 Z u r  G e l d b u ß e  

53 Im Hinblick auf die Anzahl und Bedeutung der Handlungen, durch welche die Klägerin an den 
unerlaubten Verhaltensweisen teilgenommen hat, sowie auf deren Folgen für die Verwirklichung 
des Gemeinsamen Marktes bei den Farbstoffen steht die Höhe der Geldbuße in einem angemesse-
nen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft. 

 

 K o s t e n  

54 Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu 
verurteilen. Die Klägerin ist mit ihrem Vorbringen unterlegen. Sie ist daher zu verurteilen, die 
Kosten des Verfahrens zu tragen. [840] 

  

 Aufgrund der Prozeßakten, 

 nach Anhörung des Berichtes des Berichterstatters, 
nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Parteien, 
nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts, 
aufgrund des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere 
seiner Artikel 85 und 173, 
aufgrund der Verordnung Nr. 17/62 des Rates vom 6. Februar 1962,  
aufgrund der Verordnung Nr. 99/63 der Kommission vom 25. Juli 1963,  
aufgrund des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, 
aufgrund der Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften 

 
 hat 

  DER GERICHTSHOF 

 unter Abweisung aller weitergehenden oder gegenteiligen Anträge für Recht erkannt und entschie-
den: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Klägerin wird verurteilt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

 

  Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher 
 Donner Trabucchi Monaco Pescatore 
 

 Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Juli 1972. 
 
 Der Kanzler Der Präsident 
 A. Van Houtte R. Lecourt 
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[845] URTEIL DES GERICHTSHOFES 
 VOM 14. JULI 1972 

 

 Sandoz AG 
 gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

 

 Rechtssache 53/69 

 

 [Die Leitsätze, der Tatbestand sowie die Entscheidungsgründe sind mit denen am 14. Juli 1972 in 
der Rechtssache 52/69 ergangenen Urteil identisch] 


